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Termine Juni 2017 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 

durch 

  Überweisung1 Scheck2 

Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

12.06.2017 15.06.20174 07.06.2017 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

12.06.2017 15.06.20174 07.06.2017 

Körperschaftsteuer, 

Solidaritätszuschlag 

12.06.2017 15.06.20174 07.06.2017 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit 

einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen. 

Umsatzsteuer5 12.06.2017 15.06.20174 07.06.2017 

Sozialversicherung6 28.06.2017 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 

dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt 
der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am 
Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des 
Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt 

werden. 
3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.06.2017 ein gesetzlicher Feiertag ist 

(Fronleichnam), endet die Frist mit Ablauf des 16.06.2017. 
5 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 

Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei 

allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 26.06.2017) an die jeweilige 
Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu 
beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. 
Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen 

fällt. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine 

Mahnung in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der 

Mahnbescheid. 

Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 

 für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 

 die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 

 der Schuldner die Leistung verweigert, 

 besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
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Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung 
ein; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der 
Rechnung besonders hingewiesen wurde. 

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 

enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte (ab 29. Juli 2014: neun Prozentpunkte*) über dem Basiszinssatz. 

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, 
um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen 
ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen 

Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1. Januar 2014: 

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 

Verbraucherbeteiligun

g 

01.01. bis 30.06.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 % 

01.07. bis 28.07.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 % 

29.07. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 % 

01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 %* 

01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %* 

 

*Im Geschäftsverkehr, d. h. bei allen Geschäften zwischen Unternehmen, die seit dem 

29. Juli 2014 geschlossen wurden (und bei bereits zuvor bestehenden Dauerschuldverhältnissen, 
wenn die Gegenleistung nach dem 30. Juni 2016 erbracht wird), gelten neue Regelungen. 

Die wichtigsten Regelungen im Überblick: 

 Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 
60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 

 Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 

 Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen 

Basiszinssatz. 

 Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, 
ansonsten 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder 
Dienstleistungsempfangs. 

 Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen 
verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) 
erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist. 

 Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten 
und interne Kosten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig 
von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten). 

 Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf 
grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern. 

Individueller Höchstbetrag bei Nutzung eines Arbeitszimmers durch 

mehrere Steuerpflichtige 

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer, also einen Raum, der ausschließlich oder nahezu 

ausschließlich für betriebliche/berufliche Zwecke genutzt wird, können grundsätzlich nicht 
steuermindernd geltend gemacht werden. Steht für die betriebliche/berufliche Tätigkeit aber kein 
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, können Aufwendungen bis 1.250 € abgezogen werden. Die 
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Beschränkung auf 1.250 € gilt nicht, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet. 

Der Bundesfinanzhof hat seine bisherige Rechtsprechung geändert und entschieden, dass der 
Höchstbetrag von 1.250 € personenbezogen zu verstehen ist. Nutzen mehrere Steuerpflichtige ein 
häusliches Arbeitszimmer gemeinsam und steht jedem ein eigener Arbeitsplatz zur Verfügung, kann 

jeder Nutzer die von ihm getragenen Aufwendungen bis zum Höchstbetrag steuermindernd geltend 
machen. Steht das Arbeitszimmer im hälftigen Miteigentum oder ist die Wohnung (bzw. das 
Arbeitszimmer) gemeinsam angemietet, werden die Kosten jedem Ehepartner/Lebenspartner 
grundsätzlich zur Hälfte zugeordnet. 

Berücksichtigung von weiteren Mietaufwendungen neben denen für 

ein häusliches Arbeitszimmer 

Liegen die Voraussetzungen für einen pauschalen Abzug von Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer vor, ist dieser auf 1.250 € jährlich beschränkt. Nach einem Urteil des Finanzgerichts 

München sind darüber hinaus Aufwendungen für weitere beruflich genutzte Räume innerhalb des 
privaten Wohnbereichs unbeschränkt als Betriebsausgaben abzugsfähig. 

Im Urteilsfall hatte der selbstständig tätige Steuerpflichtige neben seinem häuslichen Arbeitszimmer 

Kellerräume und eine Garage angemietet. Die Aufwendungen für diese Nebenräume wurden in voller 
Höhe zum Abzug zugelassen. Da der Mietvertrag keine Trennung zwischen den ausschließlich privat 
und beruflich genutzten Räumen vorsah, wurde die Höhe der auf die beruflich genutzten Nebenräume 
entfallenden Mietzahlung geschätzt. 

Wirtschaftliches Eigentum an Leasinggegenständen im Rahmen von 
Sale-and-lease-back-Gestaltungen 

Ausnahmsweise sind Wirtschaftsgüter nicht dem zivilrechtlichen, sondern dem wirtschaftlichen 
Eigentümer zuzurechnen, wenn dieser den (zivilrechtlichen) Eigentümer im Rahmen der tatsächlichen 
Herrschaft wirtschaftlich ausschließen kann. Beim Leasing beweglicher und unbeweglicher 
Wirtschaftsgüter ist nach den individuellen Umständen zu entscheiden, ob Substanz und Erträge des 
Leasingguts während der gesamten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ausnahmsweise vollständig 
dem Leasingnehmer zustehen. Für die Zurechnung zum Leasingnehmer kommen folgende Fallgruppen 

in Betracht: 

 Der Leasinggegenstand ist speziell auf die Verhältnisse des Leasingnehmers zugeschnitten und 
nach Ablauf der Grundmietzeit kann dieser nur noch beim Leasingnehmer eine sinnvolle 

Verwendung finden (Spezialleasing). 

 Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Leasinggegenstands und die Grundmietzeit decken 
sich annähernd. 

 Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ist zwar länger als die Grundmietzeit, dem Leasingnehmer 

steht aber ein Recht auf Verlängerung der Nutzungsüberlassung oder eine Kaufoption zu so 
günstigen Konditionen zu, dass bei wirtschaftlich vernünftiger Entscheidungsfindung mit der 
Ausübung des Rechts zu rechnen ist. 

Der Bundesfinanzhof hat die Zurechnung zum Leasingnehmer bei einer 
Sale-and-lease-back-Gestaltung im Grundsatz verneint, bei der die Grundmietzeit die 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer unterschritten, aber nicht der Leasingnehmer eine Kaufoption, 

sondern der Leasinggeber ein Andienungsrecht innehatte. Dabei ist unerheblich, dass das 
Andienungsrecht für den Leasinggeber wirtschaftlich vorteilhaft und die Ausübung wirtschaftlich 
vernünftig ist. Entscheidend ist im vorliegenden Fall, dass der Leasingnehmer rechtlich nicht in der 
Lage ist, den Leasinggeber wirtschaftlich auszuschließen. 

Im entschiedenen Fall muss das Finanzgericht den Sachverhalt erneut ermitteln und dahingehend 
überprüfen, ob das Wirtschaftsgut nicht aus einem anderen der oben genannten Gründe dem 
Leasingnehmer zuzurechnen ist. Dann hätte der Leasinggeber keine Kaufpreiszahlung geleistet, 

sondern dem Leasingnehmer ein Darlehen gewährt, das mit der Zahlung der Leasingraten 
zurückgeführt wird. Die Darlehensraten wären in einen erfolgswirksamen Zins- und in einen 
erfolgsneutralen Tilgungsanteil aufzuteilen. 

Keine Abzinsung nicht fremdüblicher Angehörigendarlehn 

Verbindlichkeiten sind in der Bilanz grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag zu passivieren. Für 
unverzinsliche Verbindlichkeiten gilt im Steuerrecht seit dem 1. Januar 1999 eine Abzinsungspflicht. 
Die Abzinsungsverpflichtung trifft vor allem Darlehnsverträge zwischen Angehörigen. 
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Die Abzinsung ist nicht vorzunehmen, wenn die Laufzeit der Verbindlichkeit am Bilanzstichtag weniger 
als zwölf Monate beträgt oder sich die Verbindlichkeit auf eine Anzahlung oder Vorausleistung bezieht. 
Verzinsliche Verbindlichkeiten sind ohnehin nicht abzuzinsen. 

Bei Verträgen zwischen nahen Angehörigen ist zunächst zu prüfen, ob eine betriebliche Veranlassung 

vorliegt. Diese liegt nur vor, wenn z. B. der Darlehnsvertrag in der gesetzlich vorgeschriebenen Form 
zustande gekommen ist und sowohl die Gestaltung als auch die tatsächliche Durchführung des 
Vereinbarten dem zwischen Fremden Üblichen entsprechen (sog. Fremdvergleich). 

Nach Auffassung des Finanzgerichts Münster ist ein nach steuerrechtlichen Grundsätzen nicht 
fremdübliches Darlehn nicht als betriebliche Verbindlichkeit abzuzinsen. Das Darlehn ist dem 
Privatvermögen zuzuordnen. 

Hinweis: Eine Abzinsung einer Verbindlichkeit hat zur Folge, dass der Abzinsungsbetrag als Ertrag in 

der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen ist. Dem Ertrag im Erstjahr folgt dann in den 
Folgejahren jeweils ein Aufwand durch die Aufstockung der Verbindlichkeit. Die Folgen der Abzinsung 
lassen sich durch die Vereinbarung einer Minimalverzinsung verhindern. Die Vereinbarung einer 
fremdüblichen Verzinsung ist nicht erforderlich. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Ermittlung der Überentnahmen bei vor 1999 eingelegten 

Wirtschaftsgütern 

Überentnahmen können dazu führen, dass Schuldzinsen nur beschränkt abziehbar sind. Die Vorschrift 

zur Beschränkung des Schuldzinsenabzugs wurde mit Wirkung ab 1999 in das 
Einkommensteuergesetz eingefügt. 

Bei der Ermittlung solcher Überentnahmen sind auch Entnahmen von Wirtschaftsgütern zu 
berücksichtigen, die vor dem 1. Januar 1999 in den Betrieb eingelegt wurden. Bringt ein 
Einzelunternehmer seinen Betrieb zum Buchwert in eine Personengesellschaft einbringt, gehen die in 
dem Einzelunternehmen entstandenen Über- oder Unterentnahmen auf die Personengesellschaft über 
und sind vom Einbringenden fortzuführen. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Gewerbesteuerrechtliche Folgen der atypisch stillen Beteiligung am 
Handelsgewerbe einer Personengesellschaft 

An einer GmbH & Co. KG waren zwei Kommanditisten beteiligt, die jeweils auch als atypisch still 
Beteiligte an der hierdurch errichteten „GmbH & Co. KG & atypisch Still“ beteiligt waren. Fraglich war 
bei dieser Konstruktion, wer Gewerbesteuersubjekt ist. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) entschied, dass zwei Mitunternehmerschaften entstehen, wenn an dem 
gesamten Handelsgewerbe einer Personengesellschaft mehrere Personen atypisch still beteiligt sind. 

Sowohl die atypisch stille Gesellschaft als auch die Personengesellschaft sind nach Auffassung des BFH 
jeweils eigene Gewerbesteuersubjekte (Gewerbebetriebe). Dennoch ist die atypisch stille Gesellschaft 
nach den Ausführungen des BFH nicht Schuldnerin der Gewerbesteuer. Die gewerbesteuerliche 
Regelung zur Steuerschuldnerschaft wird hier nicht angewandt, da die atypisch stille Gesellschaft kein 
Gesamthandsvermögen hat, das Gegenstand einer Zwangsvollstreckung sein könnte. Steuerschuldner 
ist vielmehr der nach außen tätige Inhaber des Handelsgewerbes, die GmbH & Co. KG. Sie muss im 

Ergebnis daher zwei Gewerbesteuererklärungen abgeben. 

Abzuwarten bleibt, wie die Finanzverwaltung darauf reagieren wird. Sie geht bei Vorliegen weiterer 
Voraussetzungen abweichend von der BFH-Rechtsprechung davon aus, dass Beteiligungen von 
atypisch stillen Gesellschaftern am Handelsgewerbe einer anderen Person gewerbesteuerlich als ein 
Gewerbebetrieb gelten. 

Keine erweiterte Gewerbesteuerkürzung bei Veräußerung eines Teils 

eines Mitunternehmeranteils 

Verwaltet und nutzt ein Unternehmen ausschließlich eigenen Grundbesitz, wird der Gewerbeertrag um 
den Teil gekürzt, der auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes entfällt. Nach 

Auffassung des Bundesfinanzhofs fällt unter die sog. „erweiterte Kürzung“ nicht der Gewinn aus der 
vollständigen oder teilweisen Veräußerung von Anteilen an einer gewerblich tätigen 
Personengesellschaft (Mitunternehmerschaft). Dieser Gewinn unterliegt der Gewerbesteuer. 

Beispiel: 
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An einer GmbH & Co. KG, die ausschließlich eigenen Grundbesitz durch Vermietung nutzt, ist als 
Kommanditist A mit 50 % beteiligt. A veräußert 20 % seines Kommanditanteils. 

Der Gewinn aus der Veräußerung des Teils des Mitunternehmeranteils unterliegt nicht der erweiterten 
Kürzung, sondern ist in den Gewerbeertrag einzubeziehen. 

Lediglich technische Bearbeitung von Schecks, Überweisungen oder 

Lastschriften durch ein Kreditinstitut für andere Kreditinstitute 
unterliegt dem Umsatzsteuerregelsatz 

Die Umsätze im Zahlungs- und Überweisungsverkehr sind von der Umsatzsteuer befreit. Dazu müssen 
sie die spezifischen und wesentlichen Funktionen dieser Dienstleistung erfüllen. Bei Überweisungen ist 
das nach Auffassung des Bundesfinanzhofs ein Vorgang, der in der Ausführung eines Auftrags zur 
Übertragung einer Geldsumme von einem Bankkonto auf ein anderes besteht. Eine rein technische 

Leistung (wie das Einlesen der Datenträger) erfüllt diese Voraussetzung nicht, wenn alle 
Entscheidungen über die Ausführung der Umsätze nicht von dem Dienstleistungserbringer, sondern 
von dem Kreditinstitut vor Ort oder (bei Schecks) von der Empfängerbank getroffen werden. 

Berichtigung einer zu Unrecht ausgewiesenen Umsatzsteuer kann 

durch Abtretungsanzeige an das Finanzamt erfolgen 

Weist ein Unternehmer in einer Rechnung Umsatzsteuer offen aus, obwohl nicht er, sondern der 
Leistungsempfänger die Umsatzsteuer schuldet (Reverse-Charge-Verfahren), schuldet der leistende 
Unternehmer diese zu Unrecht ausgewiesene Umsatzsteuer ebenfalls. Berichtigt der Unternehmer klar 

und eindeutig den falschen Steuerbetrag, entfällt seine Umsatzsteuerschuld. 

Die Berichtigung kann auch durch eine in einer Abtretungsanzeige enthaltene Abtretungserklärung 
erfolgen, mit der der Unternehmer einen gegenüber dem Finanzamt bestehenden Anspruch an den 
Leistungsempfänger abtritt. Erforderlich ist nur, dass die Abtretungserklärung eindeutig die falsche 
Rechnung bezeichnet und aus ihr hervorgeht, dass der leistende Unternehmer nunmehr ohne 
Umsatzsteuer abrechnen will. Nicht erforderlich ist, dass die falsche Rechnung zurückgegeben und 
durch eine ordnungsgemäße Rechnung ersetzt wird. Durch die Abtretung ist die zu Unrecht 

vereinnahmte Umsatzsteuer auch an den Leistungsempfänger zurückgezahlt worden. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Abmahnung eines Urheberrechtsinhabers an Verletzer führt zu nicht 
umsatzsteuerbarem Schadensersatz 

Mahnt ein Inhaber von Urheberrechten die Verletzer seiner Rechte ab und leisten diese Zahlungen, 
führt dies zu nicht umsatzsteuerbarem Schadensersatz. 

Bei einer Abmahnung von Urheberrechtsverletzungen durch eine Anwaltskanzlei werden in der Regel 
verschiedene Ansprüche geltend gemacht. Dies sind zunächst fiktive Lizenzgebühren als 

Lizenzentschädigung. Daneben haben die Verletzer eine Unterlassungserklärung und eine 
Verpflichtungserklärung abzugeben. Danach geleistete Zahlungen der Verletzer stellen nicht 
umsatzsteuerbaren Schadensersatz dar. Hieraus folgt u. a., dass ein Vorsteuerabzug aus den 
Rechnungen der beauftragten Rechtsanwälte nicht möglich ist. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg) 

Steuerfreiheit von Lieferungen, die ausschließlich für steuerfreie 
Tätigkeiten verwendet wurden 

Eine Lieferung von Gegenständen ist u. a. dann steuerfrei, wenn diese ausschließlich für bestimmte 

steuerfreie Umsätze verwendet wurden. Eine umsatzsteuerbefreite Klinik hatte dies anders beurteilt. 
Für die Veräußerung mehrerer medizinischer Geräte, für die beim Erwerb ein Vorsteuerabzug nicht in 
Anspruch genommen wurde, wies die Klinik in den Rechnungen Umsatzsteuer gesondert aus. 
Gleichzeitig berichtigte das Unternehmen die Vorsteuer aus dem Erwerbsgeschäft. 

Das Finanzamt ging dagegen von einer steuerbefreiten Lieferung aus. Danach war eine 
Vorsteuerberichtigung nicht möglich. Der Bundesfinanzhof hat dies bestätigt und in diesem 

Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die entsprechende Befreiungsvorschrift 
unionsrechtskonform ist. 
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Reiseleistungen unterliegen als einheitliche Leistungen auch 

hinsichtlich ihres Beherbergungsanteils nicht dem ermäßigten 
Umsatzsteuersatz 

Für die Besteuerung von Reiseleistungen durch Reiseveranstalter und Reisebüros an Privatkunden 
enthält das Umsatzsteuergesetz einige Sonderregelungen. U. a. hat der Unternehmer für die 
gegenüber seinen Privatkunden erbrachten Reiseleistungen lediglich eine sog. „Marge“ der 
Umsatzsteuer zu unterwerfen. Das ist die Differenz zwischen der Zahlung des Kunden für die in 
Anspruch genommene Leistung und den Aufwendungen des Reiseunternehmers für seine 
Reisevorleistungen. 

Beispiel: Vom Betrag (Reisepreis), den der Kunde aufwendet (z. B. 3.000 €), ist der Betrag, den der 

Reiseveranstalter für die Reisevorleistungen (Hotelkosten z. B. 1.400 €) aufwendet, abzuziehen. Es 
verbleibt die Bruttomarge in Höhe von 1.600 €. Darin ist die Umsatzsteuer enthalten. 

In einem vom Finanzgericht München entschiedenen Fall vermietete ein Reiseveranstalter 
Ferienhäuser in Deutschland, Österreich und Italien zu Urlaubszwecken an Privatkunden. Im 
Reisepreis enthalten war auch eine Kundenbetreuung (Schlüsselübergabe, Reinigungsleistungen, 

Wäsche- und Brötchenservice) vor Ort durch die Eigentümer der Häuser oder durch von diesen 

beauftragte Unternehmen. 

Das Finanzgericht sah diese Reiseleistung als einheitliche Leistung an. Der im Reisepreis enthaltene 
Beherbergungsanteil ist demnach mit dem Regelsteuersatz von 19 % zu versteuern. Die 
Margenbesteuerung ließ das Gericht zu. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Hinweis: Die Margenbesteuerung ist nicht anzuwenden, soweit die Reiseleistung für das 
Unternehmen des Leistungsempfängers bestimmt ist. Für Reiseleistungen an Unternehmen gelten die 

allgemeinen Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes. 

Anzeigepflicht eines inländischen Kreditinstituts auch von der 
ausländischen Zweigniederlassung trotz des dort bestehenden 

strafbewehrten Bankgeheimnisses 

Inländische Kreditinstitute haben im Todesfall eines Kunden dem für die Erbschaftsteuer zuständigen 
Finanzamt die in ihrem Gewahrsam befindlichen Vermögensgegenstände, Geldbeträge und gegen das 

Kreditinstitut gerichtete Forderungen des Verstorbenen mitzuteilen. Die Anzeigepflicht betrifft nach 
einem Urteil des Bundesfinanzhofs auch die von unselbstständigen Zweigniederlassungen der 
Kreditinstitute im Ausland verwahrten oder verwalteten Vermögensgegenstände. 

Die Anzeigepflicht ist auf inländische Erblasser beschränkt. Das sind z. B. Personen, die in Deutschland 
einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatten. 

Ein nach ausländischem Recht bestehendes strafbewehrtes Auskunftsverbot steht der 

Auskunftsverpflichtung gegenüber den deutschen Finanzbehörden nicht im Weg. 

Haustarifvertrag bei Verschmelzung 

Falls ein Unternehmen, bei dem ein Haustarifvertrag gilt, auf ein anderes Unternehmen verschmolzen 
und von diesem aufgenommen wird, gilt der Haustarifvertrag bei dem aufnehmenden - bisher 

tariflosen - Rechtsträger weiter. Dieser ist damit tarifgebunden. Damit gilt der Haustarifvertrag 
grundsätzlich auch für die bei dem aufnehmenden Unternehmen beschäftigten Mitglieder der 
tarifschließenden Gewerkschaft. Dies hat das Bundesarbeitsgericht auf die Klage einer Gewerkschaft 
entschieden. 

Einwand des Rechtsmissbrauchs bei nicht ernsthaften Bewerbungen 

Erfolgt eine Bewerbung nur mit dem Ziel, den formalen Status als Bewerber zu erhalten, um nach 
Ablehnung eine Entschädigung geltend zu machen und nicht, um die ausgeschriebene Stelle zu 
erlangen, kann das Entschädigungsverlangen rechtsmissbräuchlich sein. 

Die Darlegungs- und Beweislast trägt derjenige, der den Einwand des Rechtsmissbrauchs geltend 
macht. Auf einen solchen kann aber nicht bereits deshalb geschlossen werden, weil eine Person eine 
Vielzahl erfolgloser Bewerbungen versendet, mehrere Entschädigungsprozesse geführt hat oder sich 

häufig auf Stellenausschreibungen bewirbt, die auf den ersten Blick den Anschein erwecken, der 
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Arbeitgeber habe die Stelle unter Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
ausgeschrieben. 

So entschied das Bundesarbeitsgericht im Fall eines 1953 geborenen Rechtsanwalts, der sich auf die 
Stellenausschreibung einer Anwaltssozietät beworben hatte, in der ausdrücklich ein Rechtsanwalt mit 
erster Berufserfahrung oder auch ein Berufsanfänger gesucht wurde. 

Verwertbarkeit von Überwachungsvideos im Kündigungsprozess 

Ergebnisse einer Videoüberwachung können im Kündigungsprozess verwertbar sein. Dies hat das 
Bundesarbeitsgericht im Falle einer stellvertretenden Filialleiterin und Kassiererin eines 
Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfts entschieden. Sie war im Zuge einer Videoüberwachung, die sich 

auf die Aufklärung von Zigarettendiebstählen bezog, dabei gefilmt worden, wie sie mithilfe einer 
„Musterpfandflasche“ eine Kasse manipulierte und sich anschließend Pfandbeträge in die Tasche 
steckte. 

Im Kündigungsschutzprozess ging es um die Frage, ob diese Videoaufzeichnungen verwertet werden 
durften. Das Bundesarbeitsgericht bejahte dies. Ein Beweisverwertungsverbot komme nur in Betracht, 
wenn dies aufgrund einer verfassungsrechtlich geschützten Position einer Prozesspartei zwingend 
geboten sei. Dies sei hier nicht anzunehmen. Nach den Bestimmungen des Datenschutzrechts dürften 

Daten eines Beschäftigten verwendet werden, wenn dies für die Entscheidung über die Beendigung 

des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich sei. 

Auslegung von Sozialplänen 

Sozialpläne sind – wie Gesetze und Tarifverträge – der Auslegung zugänglich. Dies hat das 

Bundesarbeitsgericht bestätigt. Es ging um einen Fall in der Versicherungswirtschaft, konkret um die 
Frage, ob nach den Regelungen eines Sozialplans bei der Berechnung der Höhe des 
Vorruhestandsgelds einer Mitarbeiterin auch Tantieme- und Bonuszahlungen zu berücksichtigen 
waren. Im Ergebnis lehnte das Bundesarbeitsgericht dies ab. Der Sozialplan bestimme, dass die Höhe 
des Vorruhestandsgelds auf der Grundlage des „Brutto-Arbeitsentgelts des letzten Monats vor Beginn 
des Vorruhestands“ zu berechnen sei. Seine Auslegung ergebe zudem, dass auf das Jahr bezogene 
Sonderzahlungen, wie Tantieme- und Bonuszahlungen, nicht zu berücksichtigen seien. Dies werde 

auch durch eine entsprechende klarstellende Protokollnotiz der Parteien des Sozialplans bestätigt. Die 
Klage der Mitarbeiterin auf ein insofern erhöhtes Vorruhestandsgeld blieb deshalb ohne Erfolg. 

Für die Erfüllung bauordnungsrechtlicher Vorschriften im 
Sondereigentum ist der jeweilige Wohnungseigentümer zuständig 

Der Bundesgerichtshof hat in einer Entscheidung klargestellt, dass Wohnungseigentümer selbst für die 
Umsetzung bauordnungsrechtlicher Vorgaben in ihren Wohnungen zuständig sind. Ein 
Stellplatznachweis betrifft hingegen alle Wohnungseigentümer gemeinsam. 

Die Mitglieder einer Wohnungseigentümergemeinschaft stritten über die Rechtsmäßigkeit der in einer 

Eigentümerversammlung gefassten Beschlüsse. Nach dem Aufteilungsplan der Gemeinschaft bestand 
eine der Wohnungen aus zwei Zimmern und einem Dachboden. Küche und Bad waren nicht in dem 
Plan eingezeichnet. Die Nutzung der Räume als Wohnung war bauordnungsrechtlich nicht genehmigt 
worden. Der betroffene Eigentümer stellte deshalb einen entsprechenden Antrag bei der Gemeinde. 
Diese verlangte einen Sicherheits- und Brandschutznachweis sowie den Nachweis für einen 
PKW-Stellplatz. Daraufhin beschloss die Eigentümerversammlung Fachleute hinzuzuziehen, die klären 

sollten, welche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden müssten, um einen 
bauordnungsgemäßen Zustand herbeizuführen. Da ein Stellplatz nicht geschaffen werden konnte, 
sollte bei der Gemeinde ein Ablöseantrag gestellt werden. Ein Eigentümer hat die Beschlüsse der 
Versammlung angefochten. 

Mit Erfolg. Das Gericht stellte fest, dass die das Sondereigentum betreffenden bauordnungsrechtlichen 
Vorgaben von dem betroffenen Wohnungseigentümer auf eigene Kosten erfüllt werden müssen. 

Deshalb bestand für diese Maßnahmen keine Beschlusskompetenz der Eigentümergemeinschaft. Nur 

der beschlossene Ablösebetrag für den Stellplatz durfte von der Gemeinschaft nach den Regelungen 
des Wohnungseigentumsgesetzes gefasst werden. Denn die Erfüllung öffentlich-rechtlicher 
Anforderungen ist Aufgabe aller Wohnungseigentümer. 
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Jahresabrechnung einer Wohnungseigentümergemeinschaft darf 

nicht unter Vorbehalt stehen 

Genehmigen Wohnungseigentümer die Jahresabrechnung nur unter dem Vorbehalt noch 
vorzunehmender Änderungen, ist diese aufgrund fehlender Bestimmtheit nichtig. Mögliche 
Nachzahlungen aus dieser Abrechnung werden nicht fällig. Das hat das Amtsgericht 
Lüneburgentschieden. 

Eine Wohnungseigentümergemeinschaft hatte von einem Miteigentümer Nachzahlungen aus drei 
Jahresabrechnungen verlangt. Die Abrechnung eines Jahres war allerdings unter Vorbehalt 
beschlossen worden, da noch Änderungen zu erwarten waren. Der Eigentümer weigerte sich, die 
Zahlungen zu leisten. 

Das Gericht gab dem Eigentümer Recht. Der Beschluss über eine Jahresabrechung ist grundsätzlich 
bedingungsfeindlich. Eine unter einer Bedingung erfolgte Genehmigung der Jahresabrechnung ist 

wegen der mit der Bedingung verbundenen inhaltlichen Unklarheit nichtig. Ein solcher Beschluss ist 
inhaltlich zu unbestimmt, weil weder ersichtlich ist, welche konkreten Änderungen welche 
Auswirkungen auf die Abrechnung haben werden, noch erkennbar ist, wann die Anfechtungsfrist 

hinsichtlich der Beschlussfassung beginnen soll. Ein solcher Beschluss stellt folglich keine Grundlage 
für daraus resultierende Fälligkeiten dar. Der Eigentümer muss somit aus der Vorbehaltsabrechung 
keine Nachzahlung leisten, aus den bedingungslosen Abrechnungen gleichwohl. 

Handelsvertreter: Wahl zwischen Ausgleichszahlung oder Treuegeld 

In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall nahm ein im Inland wohnhafter ehemaliger 
Handelsvertreter eine Kapitalgesellschaft mit Sitz in Schweden nach Beendigung seines 
Handelsvertretervertrags auf Zahlung von Treuegeld in Anspruch. 

Der Handelsvertreter war vom 1. Juni 1982 bis zum 31. März 2001 für verschiedene Verlage tätig. Die 

beklagte schwedische Kapitalgesellschaft ist Rechtsnachfolgerin dieser Verlage. Sämtliche 
Verpflichtungen der Verlage sind auf sie übergegangen. 

In dem der Tätigkeit zugrunde liegenden Handelsvertretervertrag war geregelt, dass der Vertreter 
nach Beendigung des Vertragsverhältnisses einen Ausgleichsanspruch geltend machen konnte. Im 
Gegenzug musste er mit der Geltendmachung des Ausgleichsanspruchs aber dann auf Leistungen 
nach der Satzung der Vertreter-Hilfskasse (Treuegeld) verzichten. 

Nach Auffassung des Vertreters war diese Bestimmung unwirksam, so dass er neben der 

Ausgleichszahlung auch das Treuegeld verlangte. 

Das Gericht wies die Klage ab, weil es die Vertragsbestimmung als wirksam beurteilte. Sie verstößt 
weder gegen zwingende Gesetzesvorschriften noch benachteiligt sie den Handelsvertreter 
unangemessen. 

Arzthaftung: Verjährungshemmung durch Schlichtungsverfahren 

Macht ein Patient gegen den ihn behandelnden Arzt Schadensersatzansprüche bei einer von den 
Ärztekammern eingerichteten Schlichtungsstelle geltend, so setzt der Eintritt der 
Verjährungshemmung im Streitjahr nicht voraus, dass sich der Arzt oder der hinter diesem stehende 
Haftpflichtversicherer auf das Schlichtungsverfahren einlässt. Dies gilt auch dann, wenn ein 
Schlichtungsverfahren nach der Verfahrensordnung der jeweiligen Schlichtungsstelle nur dann 

durchgeführt wird, wenn Arzt und Haftpflichtversicherer der Durchführung des Verfahrens zustimmen. 
Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. 

In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall hatte ein Patient kurz vor Eintritt der Verjährung 
etwaiger Ansprüche Ende 2011 bei der Schlichtungsstelle für Arzthaftpflichtfragen der zuständigen 
Ärztekammer einen Schlichtungsantrag gestellt. Der Haftpflichtversicherer lehnte Anfang 2012 die 

Durchführung eines Schlichtungsverfahrens unter Hinweis auf die nach seiner Auffassung zu diesem 
Zeitpunkt bereits eingetretene Verjährung ab. 

Das Gericht gab dem Patienten Recht. Die Verjährung ist bereits durch Einreichung des Antrags bei 
der Schlichtungsstelle gehemmt worden. 

Kein Rechtsanspruch auf eine breite Parkhauseinfahrt 

Der Verwalter eines öffentlich zugänglichen Parkhauses ist für den baulichen Zustand der Einfahrt zum 

Parkhaus verkehrssicherungspflichtig. Er muss handeln, wenn die Einfahrt in ihrem baulichen Zustand 
mit einer besonderen Gefahr für die Nutzer des Parkhauses verbunden ist. Voraussetzung ist, dass der 
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Verwalter diese besondere Gefahr erkannt hat oder bei gehöriger Anstrengung hätte erkennen 
können. Die nachträgliche Änderung bauordnungsrechtlicher Vorschriften über die Breite der Einfahrt 

zu Großgaragen begründet allein noch keine entsprechende Handlungspflicht. 

Das hat das Landgericht Saarbrücken entschieden. In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall 
nahm ein Nutzer einen Parkhausbetreiber auf Schadensersatz in Anspruch, weil er sich bei der Einfahrt 

wegen der nach seiner Auffassung zu geringen Breite den rechten Vorderreifen und die Felge 
beschädigt hatte. 

Das Gericht stellte fest, dass die Breite der Einfahrt mit 2,55 m zwar nicht der Mindestbreite von 
3,00 m in der aktuell gültigen Fassung der saarländischen Garagenverordnung entspricht, aber zum 
Zeitpunkt der Errichtung des Parkhauses mit den damals gültigen bau- und bauordnungsrechtlichen 
Vorschriften in Einklang stand. Wegen des daraus resultierenden rechtlichen Bestandsschutzes ist der 
Parkhausbetreiber nicht zum Umbau oder zu Warnhinweisen verpflichtet, zumal das Befahren der 

Einfahrt in der derzeitigen Breite nach Einschätzung des Gerichts mit keiner Gefahr für die Nutzer 
verbunden ist. 

Zweiter Börsengang der Telekom: Keine Täuschung der 
Kapitalanleger 

Der Bundesgerichtshof hat in einem Kapitalanleger-Musterverfahren einen Musterentscheid des 
Oberlandesgerichts Frankfurt am Main bestätigt, in dem dieses Fehler im Prospekt zum zweiten 
Börsengang der Telekom verneint hat. Insbesondere berichtet der Prospekt zutreffend und vollständig 
über das Immobilienvermögen der Deutschen Telekom AG mit mehr als 12.000 Grundstücken und 

etwa 33.000 baulichen Anlagen, dessen Wert im Prospekt auch nicht wesentlich zu hoch angegeben 
war. 

Der Prospektfehler, den der Bundesgerichtshof in einem anlässlich des dritten Börsengangs der 
Deutschen Telekom AG herausgegebenen Verkaufsprospekt festgestellt hat, betraf einen zeitlich 
nachfolgenden Geschäftsvorfall. Dieser spielte im Prospekt zum zweiten Börsengang noch keine Rolle. 

Damit steht für alle Ausgangsverfahren bindend fest, dass aus den betreffend den Prospekt des 
zweiten Börsengangs gerügten Unvollständigkeiten und Unrichtigkeiten keine 

Prospekthaftungsansprüche und keine deliktischen Schadensersatzansprüche hergeleitet werden 
können. 

Grenzüberschreitende Kontopfändung durch die neue EU-
Kontopfändungsverordnung 

Die gerichtliche Durchsetzung von Forderungen kann eine langwierige Angelegenheit sein. In 
Deutschland können Rechtsstreitigkeiten allein in der ersten Instanz zwei bis drei Jahre in Anspruch 
nehmen, in anderen EU-Mitgliedstaaten können sogar bis zu sechs Jahre ins Land ziehen. Zahlt der 
Schuldner dann nicht freiwillig, muss das Urteil anschließend noch vollstreckt werden. 

Hat der Schuldner seinen Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat als in dem, dessen Gericht die 
Entscheidung erlässt, kann das Urteil unter bestimmten Voraussetzungen auch dort vollstreckt 
werden. Allerdings muss nach der entsprechenden EU-Verordnung der Schuldner vor der 
Vollstreckungsmaßnahme zwingend informiert werden. Das gibt dem Schuldner unter Umständen 
genügend Zeit, sein Vermögen zu verschieben und sich damit dem Zugriff der Gläubiger zu entziehen. 

Am 18. Januar 2017 ist nun die neue EU-Verordnung zur grenzüberschreitenden, vorläufigen 

Kontopfändung in Kraft getreten, die für alle Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Dänemark und des 
Vereinigten Königreichs bindend ist. Mit ihr soll dem Gläubiger - sogar bereits vor Einleitung eines 
Gerichtsverfahrens - im Einzelfall der Zugriff auf die Bankkonten des Schuldners in einem anderen 
Mitgliedstaat ermöglicht werden, ohne den Schuldner vorher zu warnen. 

Die Verordnung enthält drei wesentliche Neuerungen: 

 Sie begrenzt die Pfändung nicht darauf, dass der Schuldner seinen Wohn- oder Firmensitz in der EU 

hat. Maßgeblich ist stattdessen, dass sich das jeweilige Konto des Schuldners in der EU befindet. 

 Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, zentrale Stellen zu schaffen, die dem angerufenen Gericht 
Auskunft darüber geben müssen, ob eine niedergelassene Bank ein Konto des Schuldners führt. 

 Der Beschluss eines mitgliedstaatlichen Gerichts ist von einer Bank in einem anderen Mitgliedstaat 
anzuerkennen, d. h. die Bank ist verpflichtet, das jeweilige Konto auf Grundlage des Beschlusses 
vorläufig zu pfänden. 

 


